
�
Der Oberbürgermeister

Amt für Umwelt und Grün

Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Betroffene Betriebe nach AbfAEV:

Gewerbsmäßig

Sammeln, Befördern, 
Handeln, Makeln

Im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmen

Handeln, Makeln
oder

Sammeln, Befördern
> 20 t/a nicht gef.  Abfälle
> 2 t/a gefährliche Abfälle 

nein

nein

keine Anzeige  erforderlich

ja

ja

Anzeige nach § 53 KrWG oder
Erlaubnis nach § 54 KrWG

erforderlich 

Zuverlässigkeit 
Fach- Sachkunde

A-Schild (Straßenverkehr)

Anzeige nach § 53 KrWG oder
Erlaubnis nach § 54 KrWG

erforderlich 

Zuverlässigkeit 
Fach- Sachkunde

A-Schild (Straßenverkehr)

Anzeige nach § 53 KrWG
erforderlich*

reduzierte Anforderungen an 
Fach- und Sachkunde

kein A-Schild !

* (keine Anzeige bei verordneter Rücknahme 
von nicht gefährlichen Abfällen!)

Anzeige nach § 53 KrWG
erforderlich*

reduzierte Anforderungen an 
Fach- und Sachkunde

kein A-Schild !

* (keine Anzeige bei verordneter Rücknahme 
von nicht gefährlichen Abfällen!)


